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Bereits im Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik 
über die grundsätzlichen Aufgaben und die Arbeitsweise der Organe der 
Rechtspflege vom 4. April 1963 wurden die Aufgaben des sozialistischen 
Strafvollzuges festgelegt. Sie sind im wesentlichen auch von der Grund
richtung her im Strafvollzugs- und Wiedereingliederungsgesetz erhalten 
geblieben.8
Bei der Ausarbeitung der neuen, sozialistischen Strafrechtsnormen wurde 
davon ausgegangen, daß im Hinblick auf die Bedeutung des Strafvollzuges 
im Kampf gegen die Kriminalität sowie angesichts der außerordentlich 
weitgehenden Eingriffe in die Freiheit und andere Grundrechte der Bür
ger, wie sie der Strafvollzug mit sich bringt, eine allseitige g e s e t z 
l i c h e  R e g e l u n g  notwendig ist. Darüber hinaus sind sowohl im Straf
gesetzbuch als auch in der Strafprozeßordnung der Deutschen Demokra
tischen Republik bereits einige wesentliche Grundsätze über die Anwen
dung der Strafen mit Freiheitsentzug und ihre Verwirklichung sowie über 
die Wiedereingliederung enthalten.9
Das Strafvollzugs- und Wiedereingliederungsgesetz gliedert sich in zehn 
Kapitel. Kapitel I enthält die Grundsatzbestimmung, die auf den Grund
satzartikeln des Strafgesetzbuches aufbauen. Sie konkretisieren die grund
rechtlichen Normen des Strafgesetzbuches für den Strafvollzug und bilden 
die Richtschnur für die Anwendung des Gesetzes im Strafvollzug und bei 
der Wiedereingliederung Strafentlassener in das gesellschaftliche Leben. 
Ausdruck der sozialistischen Gesetzlichkeit ist es, daß erstmalig auch exakt 
die Aufgaben und die Struktur der Vollzugsorgane sowie die Pflichten und 
Befugnisse der Strafvollzugsangehörigen bestimmt werden. Sie sind im 
Kapitel II des Gesetzes erfaßt.
Ein besonderes Anliegen des Gesetzes besteht darin, die Individualisierung 
und Klassifizierung im Strafvollzug zu sichern. So drückt sich das das ge
samte Strafverfahren bestimmende Prinzip der Differenzierung im Straf
vollzug zum Beispiel in der Trennung der Vorsatztäter von Fahrlässigkeits
tätern sowie in der Trennung hartnäckiger Rückfalltäter von erstmals Ver
urteilten aus. Diese Problematik wird im Kapitel III — Differenzierung im 
Strafvollzug — behandelt. Kapitel IV geht auf die Erziehung im Strafvoll
zug und Kapitel V auf die Besonderheiten des Vollzuges der Strafen mit 
Freiheitsentzug an Jugendlichen ein. Kapitel VI regelt die Pflichten und 
Rechte der Strafgefangenen, Kapitel VII den Aufschub, die Unterbrechung, 
die Aussetzung und die Beendigung des Strafvollzuges.
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